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Hausdruck und Kurzfassung 

Fluglärm reduzieren 



„Flugspuren – Ein Tag im deutschen Luftraum“ 

Fluglärm reduzieren 

Quelle: Deutsche Flugsicherung (http://www.dfs.de) 

 Täglich rund  

10.000 Flüge 

 Der deutsche 

Luftraum ist einer der 

verkehrsreichsten 

weltweit. 



Fluglärm reduzieren 

Kontrollierte Flüge in Mio. Zunahme des Luftverkehrs bis 2025  

in D gegenüber 2004 in Prozent 

Entwicklungen im Luftverkehr 

Personenverkehr Frachtverkehr 
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Flughafenplanung 

Problemstellungen im derzeitigen Verfahrensrecht 

 

Flugroutenfestlegung 

 
 kurz vor Inbetriebnahme des  

  Flughafens 
 

 keine Umweltverträglichkeits- 

  prüfung 
 

 keine Öffentlichkeitsbeteiligung 
 

 Flugrouten können von  

  vorheriger Prognose abweichen 
 

 Flugrouten können nachträglich  

  geändert werden 

 

Planfeststellungsverfahren 
 

 Öffentlichkeitsbeteiligung 
 

 Umweltverträglichkeitsprüfung   

  (UVP) 
 

 jeweils anhand unverbindlicher   

  Prognose der Flugrouten 
 

 Zulassungsentscheidung  

  einschl. Lärmschutzauflagen 

  (außer passivem Lärmschutz) 



Flughafenplanung 

Planfeststellungsverfahren und Flugroutenfestlegung  

Fazit: 
 

Bei abweichender 

Flugroutenfestlegung 

 

 keine UVP der tatsächlichen   

   Flugrouten 

 

 keine effektive  

   Öffentlichkeitsbeteiligung 

 

 Verstoß gegen UVP-Richtlinie  

   2011/92/EU 



Flughafenplanung 

Reformvorschläge des SRU I 

Bessere Verzahnung von Planfeststellungsverfahren 

und Flugroutenfestlegung 

 
 BAF/DFS frühzeitig an Erstellung der Flugroutenprognose  

   beteiligen 

 

 BAF bestätigt förmlich Durchführbarkeit der Flugrouten 

 

 Prognose ist bei Festlegung der Flugrouten zu berücksichtigen 

 

 Abweichungen von der Prognose aus sachlichen Gründen  

   zulässig, aber begründungsbedürftig 



Flughafenplanung 

Reformvorschläge des SRU II  

UVP und Öffentlichkeitsbeteiligung  

bei Flugroutenfestlegung einführen 
 
 

 Lärmauswirkungen durch UVP ermitteln 

 UVP garantiert Beteiligungsmöglichkeiten  

 verfassungsrechtlich geboten: Grundrechtsschutz durch Verfahren 

 Entscheidung transparent und nachvollziehbar gestalten 

 bei nachträglicher Änderung der Flugrouten kann UVP- 

   Vorprüfung ggf. zu UVP-Pflicht führen (nach UVPG)  

 UVP ermöglicht Abschichtungen, Doppelprüfungen sind vermeidbar 



Festlegung der Flugrouten 

 bislang Abwägungskriterien für die Flugroutenfestlegung im Gesetz nicht   

  bestimmt 

 

 herangezogen werden in der Praxis: „Sicherheit, Geordnetheit und   

  Flüssigkeit“ des Flugverkehrs (Aufgaben der Flugsicherung) sowie    

  Aspekte des Lärmschutzes 

 

 „Flüssigkeit“ des Flugverkehrs bezieht sich auch auf die Kapazität und   

  damit die Wirtschaftlichkeit 

 

 Entscheidung für eine bestimmte Flugroute oft intransparent 

 

 insbesondere nicht nachvollziehbar, wie wirtschaftliche und  

  lärmschutzbezogene Erwägungen in Abwägung gewichtet wurden 

 

 Abwägungskriterien bestimmen 



Festlegung der Flugrouten 

Vorschlag des SRU: 
 

 Abwägungskriterien für Flugroutenfestlegung im Gesetz benennen 

 Lärmschutz angemessen in Abwägung verankern 

 Sicherheit des Luftverkehrs hat Vorrang 

 Flüssigkeit des Luftverkehrs (Kapazität) und Lärmschutz unterliegen  

  dagegen Abwägung gegeneinander  

 Gebot, bei der Flugroutenfestlegung auf eine möglichst geringe  

  Fluglärmbelastung hinzuwirken 

 

 Abwägungskriterien bestimmen 



Bündelung oder Streuung des Fluglärms 

 

Bündelung 
 

Möglichst konzentrierte 

Flugzeugführung 

 

Wirkung 
 

Sehr hohe Lärmbelastung im 

betroffenen Gebiet; Umgebung 

geschont 

 

Streuung 
 

 Flugzeuge werden    

 aufgefächert 

 

Wirkung 
 

Fluglärm in Breite verteilt; mehr 

Betroffene bei geringeren 

Schallpegeln 

Kriterien festlegen 



Rolle des UBA stärken 

Bislang: 
 

Flugrouten-Rechtsverordnungen „von besonderer Bedeutung für den 

Schutz der Bevölkerung vor Fluglärm“: 

Im Benehmen mit dem UBA zu erlassen (§ 32 Abs. 3 LuftVG) 

 

 Benehmen = Auseinandersetzung mit Stellungnahme des UBA 

SRU-Vorschlag: 
 

Im Einvernehmen mit dem UBA 

 

 Einvernehmen = Zustimmung 

 institutionelle Stärkung des Lärmschutzes in der Abwägung 

Benehmen für lärmrelevante Flugroutenverordnungen  



Abweichende Einzelfreigaben begrenzen 

Hintergrund: 

 Flugsicherung erteilt Einzelfreigaben (sog. Flugverkehrskontrollfreigaben)  
 

 Diese können von den förmlich festgelegten Flugrouten abweichen 

 Abweichende Einzelfreigaben können nach interner Betriebsanweisung  

  der DFS generell bei Abflügen von Strahlenflugzeugen ab einer Flughöhe  

  von 5000 Fuß (ca. 1.525 Meter) erteilt werden 

Folgeprobleme: 

 Förmlich festgelegte Flugrouten in der Praxis vielfach nicht  

  eingehalten 

 Es entstehen „faktische“ Flugrouten auch über Wohngebieten 

 Abweichung häufig aus wirtschaftlichen Gründen (Einsparung   

  von Kerosin) beantragt  

Flugrouten in der Praxis beachten  



Abweichende Einzelfreigaben begrenzen 

Quelle: Deutsche Flugsicherung 

Festgelegte und tatsächlich geflogene Flugrouten bei Abflügen aus 

Berlin-Tegel am 25. Februar 2014 

Flugrouten in der Praxis beachten  



Abweichende Einzelfreigaben begrenzen 

 Flugsicherung soll förmlich festgelegte Flugrouten beachten 

 

 Gesetzgeber sollte Gründe für eine abweichende Einzelfreigabe regeln  

  (z.B. sicherheitstechnische oder meteorologische) 

 

 Interne Betriebsanweisung der DFS sollte abgeschafft bzw. unter  

   Berücksichtigung des Lärmschutzes überarbeitet werden 

 

SRU-Vorschlag 



Zusammenfassende Übersicht 

Vorschlag des SRU 



Flughafenerweiterungen besser erfassen 

Problemlage: 

 Nur „wesentliche“ Änderungen sind genehmigungs-/  

   planfeststellungsbedürftig 

 „Wesentlichkeit“ gesetzlich nicht näher bestimmt 

 Rechtsprechung und Praxis unterscheiden „luftseitige“ und „landseitige“   

   Erweiterungen; letztere i.d.R. nicht wesentlich 

 Keine kumulative Betrachtung 

 Planfeststellungsbeschluss legt keine verbindliche   

   Maximalkapazität fest 

 

Folge:  
 

 Über Jahre und Jahrzehnte Ausbau in Einzelschritten „scheibchenweise“  

  möglich 

„Schleichende“ Kapazitätserweiterungen 



Flughafenerweiterungen besser erfassen 

1. Kriterium der „Wesentlichkeit“ 

einer Änderung näher 

bestimmen 
 

  insb. Aufgabe der Unterscheidung in 

„luftseitige“ und „landseitige“ 

Erweiterungen 

 

 

2. Kapazität eines Flughafens im 

Planfeststellungsbeschluss 

verbindlich festlegen 
 

    Verhindert schrittweisen Ausbau im Wege 

der „Salamitechnik“ über ursprüngliches 

Planungsszenario hinaus 

SRU-Vorschläge 



Grenzwerte für Fluglärm 

SRU: Lärmgrenzwerte für Fluglärm schaffen 
 

 Bislang keinerlei Immissionsgrenzwerte für Fluglärm selbst 

 BImSchG ausdrücklich nicht auf Flugplätze anwendbar 

 Diskrepanz zu anderen Umgebungslärmquellen 

 FluLärmG gewährt nur passiven Lärmschutz, verhindert 

  nicht Lärmzunahme 

 

Darüber hinaus sinnvoll: 
 

Fluglärmschutz ins BImSchG integrieren 

  Fluglärmimmissionen beschränken 



Aktiven Lärmschutz stärken 

 

Vorteile 

 bestmögliche Entlastung der Flughafenanwohner 

 auch im Freien wirksam 

 auch Anwohner ohne Anspruch auf passiven Lärmschutz profitieren 

 

Probleme 

 v.a. durch Nutzungsbeschränkungen zu erreichen 

 steht dem Verkehrszweck des Flughafens entgegen 

 daher Abwägung notwendig, aber keine Abwägungskriterien 

 die zuständigen Länder befinden sich in Interessenskonflikt  

Vorteile und Probleme 



Aktiven Lärmschutz stärken 

 aktive Lärmschutzmaßnahmen   

  grundsätzlich vorrangig 

  

 passiver Schallschutz nachrangig:  

       Nur wenn durch aktiven Lärmschutz 

       - Verkehrszweck unverhältnismäßig    

         eingeschränkt oder  

       - Kosten außer Verhältnis zum angestrebten   

         Schutzzweck 

 

 Schutz der Nachtruhe von  

  herausgehobener Bedeutung 

 

 Rechtsprechung des BVerwG zur  

  Nachtruhe kodifizieren 

Vorschlag des SRU  



Altfälle 

Neue planungsrechtliche Anforderungen müssten eingehalten werden, 

wenn ein bestehender Flughafen wesentlich geändert wird. 

Die UVP-Pflicht für Flugrouten sollte ab einem bestimmten Stichtag 

greifen. 

Danach ist bei einer Änderung der Flugrouten eine UVP erforderlich, 

soweit eine solche nicht schon in einem früheren Verfahren durchgeführt 

wurde. 

Umgang mit den bestehenden Flughäfen  



Bedarfsplanung für Flughäfen 

Problemstellung  
 

Fehlende gesamtstaatliche Bedarfsplanung,  

„Wildwuchs“ der Flughafenstandorte  
 

 

 

SRU-Vorschlag 
 

 Kompetenz zu bundesweiter Bedarfsplanung für den  Bund 

 gerechtere Lärmverteilung 

 enge Koppelung mit sonstiger Verkehrsplanung  

  (insb.  Schiene) 

 

Kompetenz für den Bund 



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 


